
 
Entschließungsantrag  
der Fraktion DIE LINKE  
betreffend CDA-Vorstoß zum Mindestlohn weist in die richtige 
Richtung  
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag bekennt sich zu Artikel 33 der Hessischen Verfassung, 

in dem es heißt: "Das Arbeitsentgelt muss der Leistung entsprechen 
und zum Lebensbedarf für den Arbeitenden und seine Unterhaltsbe-
rechtigten ausreichen." 

 
2. Der Landtag stellt fest, dass Arbeitsentgelte, die Vollzeitbeschäftigten 

die Finanzierung ihres Lebensunterhalts in Unabhängigkeit von staat-
lichen Transferleistungen oder anderer Hilfe ermöglichen, ein grund-
legendes Gebot der Gerechtigkeit und der Wahrung der menschlichen 
Würde sind.  

 
3. Der Landtag stellt fest, dass in 20 von 27 Staaten der Europäischen 

Union sowie in den USA und anderen Industriestaaten seit vielen Jah-
ren allgemeine Mindestlöhne gelten. 

 
4. Der Landtag stellt fest, dass aufgrund der Liberalisierung und Dere-

gulierung des Arbeitsmarktes durch die Hartz-Gesetze I bis IV auch 
in Hessen ein wachsender Teil der abhängigen Beschäftigung außer-
halb des Geltungsbereiches von Tarifverträgen liegt und mittlerweile 
23 v.H. der Beschäftigten in Hessen im Niedriglohnsektor arbeiten. 

 
5. Vor diesem Hintergrund begrüßt der Landtag, dass auf Initiative der 

Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft endlich auch in der 
CDU eine Debatte über die Einführung eines allgemeinen Mindest-
lohnes unter der Begrifflichkeit Lohnuntergrenze angestoßen worden 
ist. 

 
6. Der Landtag spricht sich für die Einführung eines einheitlichen Min-

destlohnes in Ost- und Westdeutschland aus und stellt fest, dass eine 
Festlegung auf bei 6,89 € (Osten) bzw. 7,79 € (Westen) die gesetzli-
che Festschreibung von Dumpinglöhnen bedeuten würde.  

 
7. Der Landtag spricht sich für einen allgemeinen, branchenübergrei-

fenden Mindestlohnes in Höhe von 10 € (Arbeitnehmerbrutto) aus, 
der regelmäßig an die Entwicklung des Preisniveaus anzupassen ist. 

 
Wiesbaden, 8. November 2011 

Die Fraktionsvorsitzende: 
Wissler 
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 08. 11. 2011 
Zur Behandlung im Plenum 

vorgesehen 

18. Wahlperiode 
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